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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.06.1981

Norm

BAO §303 Abs1

FinStrG §55

FinStrG §165

FinStrG §222

FinStrG §223

Rechtssatz

Die Rechtskraft des Steuerbescheids wird durch einen Antrag auf Wiederaufnahme (§ 303 Abs 1 BAO) allein nicht

beseitigt; erst wenn der Steuerp:ichtige mit diesem Antrag durchdringt, kann er auch im Finanzstrafverfahren die

Wiederaufnahme begehren.
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